
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SdK-Geschäftsführung 

Hackenstr. 7b 

80331 München 

Tel.: (089) 20 20 846 0 

Fax: (089) 20 20 846 10 

E-Mail: info@sdk.org 

 

Vorsitzender 

Daniel Bauer 

Dipl.-Volkswirt 

 

Publikationsorgane 

AnlegerPlus 

AnlegerPlus News 

 

Internet 

www.sdk.org 

www.anlegerplus.de 

 

 

 

Konto 

Commerzbank 

Wuppertal 

Nr. 80 75 145 

BLZ 330 403 10 

IBAN: 

DE38330403100807514500 

BIC: 

COBADEFFXXX 

 

Vereinsregister 

München 

Nr. 202533 

 

Steuernummer 

143/221/40542 

 

USt-ID-Nr. 

DE174000297 

 

Gläubiger-ID-Nr. 

DE83ZZZ00000026217 

 

 

Newsletter 4 | Green City AG 

 

Drei Tochtergesellschaften stellen Insolvenzanträge 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter wichtige Informationen in Sachen Green 

City zukommen lassen. 

 

Am 15.02.2022 haben folgende drei Tochtergesellschaften der Green City AG einen 

Insolvenzantrag gestellt: 

 

- Green City Energy Kraftwerkspark II GmbH & Co. KG 

- Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG 

- Green City Solarimpuls I GmbH & Co. KG  

 

Es wurde jeweils ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in 

Eigenverwaltung aufgrund von drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt.  

 

Die Green City Energy Kraftwerkspark II GmbH & Co. KG hat folgende 

nachrangige Anleihe in mehreren Tranchen begeben: Tranche A (ISIN 

DE000A161MQ1/WKN A161MQ) mit einem Zinssatz von 4,75 %, und die zwei 

Tranchen B (ISIN DE000A161MR9/WKN A161MR sowie ISIN 

DE000A14KH45/WKN A14KH4) mit einem Zinssatz von 5,75 %. 

 

Die Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG hat folgende 

nachrangige Anleihe begeben: Die Tranche A (ISIN DE000A2AALN4/WKN 

A2AALN), die Tranche B (ISIN DE000A2AALP9/WKN A2AALP) und die 

Tranche C (ISIN DE000A2G8V82/WKN A2G8V8). 

 

Die Green City Solarimpuls I GmbH & Co. KG hat ebenfalls eine Anleihe begeben 

(ISIN DE000A2GSTH8/WKN A2GSTH). 

 

 

Einschätzung der SdK 

 

Die Eigenverwaltung ermöglicht es einem insolventen Unternehmen, eine 

Sanierung innerhalb eines gerichtlichen Verfahrens in Eigenregie zu gestalten. Die 

Insolvenzmasse wird also unter Aufsicht eines Sachwalters von der Gesellschaft 

selbst verwaltet. Kernstück des Eigenverwaltungsverfahrens ist ein Insolvenzplan, 

in dem die Krisenursachen erörtert und eine Neuaufstellung des Unternehmens 

geplant werden.  

 

Die SdK begrüßt das beabsichtige Verfahren in Eigenverwaltung. Die 

Eigenverwaltung ist aus unserer Sicht insbesondere dann sinnvoll, wenn eine 

konkrete Fortführungs- und Sanierungsoption besteht. Damit kann in den 

vorliegenden Verfahren die Fortführung der Projekte erreicht werden. Die 
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Insolvenzanträge dürften nicht zuletzt auch auf die Insolvenz der Muttergesellschaft 

zurückzuführen sein. Durch die Insolvenz sind bestehende Forderungen der 

Tochtergesellschaften gegen die Muttergesellschaft weitgehend wertlos geworden. 

Durch eine finanzielle Neuaufstellung der Gesellschaften könnte aus unserer Sicht 

ein tragfähiges Modell für die Zukunft erreicht werden.  

 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 

info@sdk.org gerne zur Verfügung.  

 

München, den 16.02.2022 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
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